BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

Was kostet der Strom?
Schwarz-gelb ohne Plan!

Vorschlage der GRUNEN fir eine Beschleunigung der Energiewende

Stefan Wenzel. MdL

IM LANDTAG NIEDERSACHSEN
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Privater Atomausstieg senkt die Stromrechnung

Durchschnitt: 4.100 kWh
Optimjert: 1.800 kWh—

Busto:
167 g CO2/km
99 g CO2/Km

e
Kilhischrank
267 kWh/Jahr ,_\\\

! 11,90 € m2/a 95)
§]1.05 € m3/a (Passivh.

. Mitte)
513 € (EW Schaau)
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Stromkonzerne: Die grof3en Verweigerer BN _ﬁ
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Erneuerbare Energien in Biirgerhand
Verteilung der Eigentiimer an der bundesweit installierten Leistung zur
Stromerzeugung aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen 2010 (53.000 MW].
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Entwicklung von Energiegenossenschaftenin

Deutschland
In den letzten drei Jahren gab es eine Vervierfachung der Energiegenossenschaften
in Deutschland.
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Beispielsatzung fir eine
Genossenschaft im Dienstleistungsbereich

Nachfolgend finden Sie den Text fir eine Satzung einer Genossenschatft,
die die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen enthélt. Zudem werden
sachgerechte Regelungen vorgeschlagen, die sich in der Praxis bei vie-
len anderen genossenschaftlichen Unternehmen bewahrt haben.

Auf der Grundlage dieses Vorschlages, der alle wesentlichen Gesichts-
punkte auch im Hinblick auf die Mitgliederrechte und —pflichten sowie die
Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat regelt, kénnen alle wichtigen
Fragen in der Satzung selbst von den Mitgliedern nachgelesen werden.

Ergénzend sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes zu
beachten. Diese Satzung basiert auf dem Rechtsstand Juli 2011.

Genossenschaftsinteressenten, die eine ausfihrlichere Satzung win-
schen oder besondere Regelungen im Hinblick auf Nebenleistungsver-
pflichtungen oder die Kapitalgliederung wiinschen, erhalten gern weiter-
fuhrende Informationen hierzu.

Bearbeiter: RA Caspar Licke

Stand: 07/2011

Gliederung der Satzung der Muster- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

VI.

Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
§ 1 Firma und Sitz
§ 2 Zweck und Gegenstand

Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

§ 5 Kiindigung

§ 6 Ausscheiden durch Tod

§ 7 Auflésung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft
§ 8 Ausschluss

§ 9 Auseinandersetzung

§ 10 Rechte der Mitglieder

§ 11 Pflichten der Mitglieder
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A der Vorstand
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§ 15 Zusammensetzung und Dienstverhaltnis
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B der Aufsichtsrat
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§ 18 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates
§ 19 Konstituierung, Beschlussfassung

C die Generalversammlung

§ 20 Austibung der Mitgliedsrechte

§ 21 Frist und Tagungsort

§ 22 Einberufung und Tagesordnung
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§ 32 Geschéftsjahr und Jahresabschluss
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§ 35 Liquidation
§ 36 Bekanntmachungen
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Satzung der Muster- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

l.
Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
§1
Firma und Sitz
1. Die Firma der Genossenschaft lautet
|A Dienstleistungsgenossenschaft eG |
2. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in

§2
Zweck und Gegenstand
1. Zweck der Genossenschatft ist die Férderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder
durch gemeinschaftlichen Geschéftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitglie-
dern Geschafte betreiben.
2. Gegenstand des Urlternehmens ist

) ..b .o .

Il
Mitgliedschaft
§3
Erwerb der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft wird erworben durch eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende form-
gerechte Beitrittserklarung und Zulassung durch den Vorstand.
2. Das Mitglied ist unverziglich in die Mitgliederliste (§14e) einzutragen und hiervon unverzig-
lich zu unterrichten.

§4
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet nur zum Schluss eines Geschaftsjahres durch Kiindigung (8 5) oder
Tod (8 6) oder Auflésung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft (§ 7) oder
Ausschluss (8§ 8) oder Ubertragung des gesamten Geschéftsguthabens (§ 28).

§5
Kindigung
Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschéftsjahres zu kin-
digen. Die Kindigung muss schriftlich erklart werden und der Genossenschaft mindestens
Monate vor Schluss des Geschéftsjahres zugehen.

§6
Ausscheiden durch Tod
Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den oder die Erben Uber.
Die Mitgliedschaft des oder der Erben endet mit dem Schluss des Geschaftsjahres, in dem der
Erbfall eingetreten ist.

[ Bitte individuell ausfiillen!

Stand: 07/2011

-4 -

§7
Auflésung einer juristischen Person oder einer
Personengesellschaft

Wird eine juristische Person des privaten oder 6ffentlichen Rechtes oder eine Personengesell-
schaft aufgeldst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschéfts-
jahres, in dem die Auflésung oder das Erléschen wirksam geworden ist.

§8
Ausschluss

1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschaftsjahres ausgeschlos-
sen werden wenn
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses des satzungsmaRi-

gen oder sonstigen der Genossenschaft gegeniiber bestehenden Verpflichtungen nicht
nachkommt, insbesondere wegen Nichterflllung einer Verbindlichkeit gerichtliche MaR-
nahmen notwendig sind,

b) es seinen Sitz oder Wohnsitz verlegt oder sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist,

c) es ein eigenes, mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt
oder sich an einem solchen beteiligt oder wenn ein mit der Genossenschaft in Wettbewerb
stehendes Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitgliedes beteiligt;

d) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lasst,

e) es zahlungsunfahig geworden oder Uberschuldet ist oder wenn Uber sein Vermdgen das
Insolvenzverfahren erdffnet worden ist.

2. Fur den Ausschluss ist der Vorstand zustandig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichts-
rats kdnnen jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden.

3. Vor der Beschlussfassung ist dem AuszuschlieRenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem
beabsichtigten Ausschluss zu auern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf de-
nen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmafige AusschlieBungsgrund mitzutei-
len.

4. Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen
der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmagigen AusschlieBungsgrund anzugeben. Der
Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzuglich durch eingeschriebe-
nen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der
Generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
sein.

5. Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss beschlos-
sen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim Aufsichts-
rat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern end-
glltig. Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentli-
chen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen,
wenn das Mitglied von der Beschwerdemdglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§9
Auseinandersetzung

1. Fur die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossen-
schaft ist der festgestellte Jahresabschluss maf3gebend; Verlustvortrage sind je nach Be-
schluss der Generalversammlung nach dem Verhaltnis der tUbernommenen oder der sat-
zungsgemal zu Ubernehmenden Geschéftsanteile zu beriicksichtigen.

2. Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben binnen 6 Monaten
nach dem Ausscheiden auszuzahlen. Dartber hinaus hat es auf die Ricklagen und das
sonstige Vermogen der Genossenschaft keinen Anspruch. Die Genossenschaft ist berechtigt,
bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehenden féalligen
Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft
haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds fir einen etwaigen Ausfall, insbeson-
dere in Insolvenzverfahren des Mitglieds als Pfand.

Stand: 07/2011
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§10
Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht nach Mal3gabe des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung,
die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der Genos-
senschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) die Einrichtungen und Dienstleistungen der Genossenschaft nach Mal3gabe der dafir ge-
troffenen Bestimmungen und Vertrége zu nutzen,

b) an der Generalversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wabhlen teilzu-
nehmen und dort Auskunfte Uber Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen;

c) Antrage fur die Tagesordnung der Generalversammlung einzureichen oder bei Antrégen
auf Berufung auBlerordentlicher Generalversammlungen mitzuwirken; zu solchen Antragen
bedarf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder (§ 22 Abs. 2 und Abs. 4),

d) nach MaRgabe der einschlagigen Bestimmungen und Beschlisse am Jahresgewinn und
an sonstigen Ausschittungen teilzunehmen,

e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf
seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, gegebenenfalls des Lageberichts und
des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen,

f) die Niederschrift iber die Generalversammlung, das zusammengefasste Prifungsergebnis
und die Mitgliederliste einzusehen.

§11
Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat insbesonde-

re

a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlissen der

Generalversammlung nachzukommen,

b) Geschéftsanteile nach MaRRgabe des § 28 zu Gbernehmen und die Einzahlung auf den Ge-

schéftsanteil und auf weitere Geschéftsanteile gem. § 28 zu leisten,

c) die vom Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung festgesetzten Beitrédge und
Umlagen zu zahlen, wobei diese einen Betrag von EUR ... p. a. fiir jedes Mitglied nicht U-
bersteigen durfen,

d) die geltenden Allgemeinen Geschéfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sowie die
Bedingungen fir die Nutzung der Einrichtungen der Genossenschaft und die diesbezigli-
chen Festsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat einzuhalten,

e) Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige Informationen
der Genossenschaft gegeniiber AuBenstehenden vertraulich zu behandeln,

f) der Genossenschaft jede Anderung seiner Anschrift, die Anderung der Rechtsform sowie
der Inhaber und Beteiligungsverhaltnisse unverziglich mitzuteilen.

.
Organe der Genossenschaft
§12
Die Organe der Genossenschaft sind:

A. Der Vorstand
B. Der Aufsichtsrat
C. Die Generalversammlung

A. Der Vorstand

§13
Leitung und Vertretung der Genossenschaft

1. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Er fuhrt die Geschéfte der
Genossenschaft geméaR den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschafts-
gesetzes, der Satzung und der Geschaftsordnung fur den Vorstand.

2. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und auBergerichtlich. Dabei kénnen zwei
Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich fir die Genossenschaft zeichnen und Erklarungen ab-
geben (gesetzliche Vertretung).

Stand: 07/2011
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§14
Aufgaben und Pflichten des Vorstands
1. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschéftsfiihrung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschéftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Uber vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse, die ihnen durch
die Tatigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.
2. Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,

a) die Geschafte der Genossenschaft entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu fiih-
ren und sicherzustellen, dass Lieferungen und Leistungen ordnungsgemaf erbracht und
die Mitglieder sachgemaR betreut werden, sowie 6ffentlich-rechtliche Auflagen und Vertra-
ge eingehalten werden,

b) eine Geschaftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen, die der Be-
schlussfassung durch die Generalversammlung bedarf,

c) die fir einen ordnungsgemaflen Geschaftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen
und organisatorischen Mal3nahmen rechtzeitig zu planen und durchzufiihren,

d) fur ein ordnungsmagiges, der Rechnungslegung sowie Planung und Steuerung dienliches
Rechnungswesen zu sorgen und dabei die Grundsatze ordnungsgemafer Buchfihrung zu
beachten,

e) Uber die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und Uber die Beteiligung mit weiteren Ge-
schaftsanteilen zu entscheiden sowie die Mitgliederliste nach MaRgabe des Genossen-
schaftsgesetzes zu fiihren,

f) den Aufsichtsrat regelmaRig, auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverzuglich, tber
die geschéftliche Entwicklung der Genossenschaft, die Einhaltung der genossenschaftli-
chen Grundsétze und die Unternehmensplanung, insbesondere tber den Investitions- und
Kreditbedarf, zu unterrichten

g) dem gesetzlichen Prufungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Antrage fir
die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen und dessen Beanstandungen zur Ge-
schéftsfuhrung zu bericksichtigen,

§15
Zusammensetzung und Dienstverhaltnis

1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat fir maximal
5 Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen.

2. Der Aufsichtsrat schlie3t bei Bedarf namens der Genossenschaft die Dienstvertrdge mit den
Vorstandsmitgliedern ab. Die Dienstvertrage werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden namens
der Genossenschaft unterzeichnet.

3. Fir die Kundigung des Dienstverhaltnisses eines Vorstandsmitglieds sowie fur den Ab-
schluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsit-
zenden, zustandig. Die Beendigung des Dienstverhaltnisses hat die Aufhebung der Organ-
stellung zur Folge.

4. Der Aufsichtsrat kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines Amtes entheben. Er entscheidet
Uber RegressmaflRnahmen gegen im Amt befindliche Vorstandsmitglieder und ausgeschiede-
ne Vorstandsmitglieder.

5. Die Vorstandsmitglieder dirfen ihr Amt vor Ablauf der Amtsdauer nur nach rechtzeitiger
Ankiindigung und nicht zur Unzeit niederlegen, so dass ein Vertreter bestellt werden kann; es
sei denn, dass ein wichtiger Grund fir die Amtsniederlegung gegeben ist.

§16
Willensbildung

1. Die Entscheidungen des Vorstands bedurfen grundsatzlich der Beschlussfassung. Vor-
standssitzungen sind nach Bedarf, in der Regel aber monatlich, einzuberufen. Naheres regelt
die Geschaftsordnung fur den Vorstand.

2. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst
seine Beschlisse mit Mehrheit der glltig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt. Bei Beschlussfassungen iiber die Aufstellung oder Anderung der
Geschéftsordnung ist Einstimmigkeit erforderlich.

3. Beschlusse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaf zu protokollieren. Die Protokolle sind
fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmit-
gliedern zu unterzeichnen.

Stand: 07/2011
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4. Wird Uber Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Vor-
standsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berlhren, so darf das betreffende Vor-
standsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist
jedoch vor der Beschlussfassung zu horen.

B. Der Aufsichtsrat
§17
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschaftsfliihrung zu tberwachen. Er kann
jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm
zu bestimmende Mitglieder die Bucher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassen-
bestand und die Bestande an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren einsehen und pru-
fen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskiinfte, jedoch nur an den Auf-
sichtsrat, verlangen.

2. Der Aufsichtsrat kann zur Erfullung seiner gesetzlichen und satzungsmagigen Pflichten aus
seiner Mitte Ausschisse bilden und sich der Hilfe von Sachversténdigen, insbesondere des
zustandigen Prufungsverbandes, auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Auf-
sichtsrat Ausschisse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder entscheidende Befugnis
haben; auBerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Ent-
scheidungsbefugnis muss mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschuss ist be-
schlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Mitglieder anwesend ist. Fiir die Beschlussfas-
sung gilt erganzend § 25.

3. Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der gesetzlichen
Prufung (Schlussbesprechung) teilzunehmen und sich in der nédchsten Generalversammiung
Uber das Ergebnis dieser Priifung zu erklaren. Ebenso hat er dort zu Jahresabschluss und
Anhang sowie seine eigenen Prifungen Stellung zu nehmen. Die Aufsichtsratmitglieder ha-
ben den Inhalt des Prufungsberichtes zur Kenntnis zu nehmen.

4. Einzelheiten Uber die Erflllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten regelt die Ge-
schaftsordnung des Aufsichtsrats. Sie ist vom Aufsichtsrat nach Anhérung des Vorstands
aufzustellen und jedem Mitglied gegen Empfangsbescheinigung auszuhandigen.

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats dirfen keine nach dem Geschéftsergebnis bemessene
Vergutung (Tantieme) beziehen. Auslagen kdnnen ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung
dieser Auslagen beschlieRen Vorstand und Aufsichtsrat. Daruber hinausgehende Vergutun-
gen bedurfen der Beschlussfassung der Generalversammlung.

§18
Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung
gewahlt werden.

2. Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die Moglichkeit
haben, Uber jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Fir die Wahl gilt im tbrigen 8 25 Abs.
2 bis 5.

3. Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die
die Wahl vorgenommen hat, und endet mit dem Schluss des darauf folgenden dritten Ge-
schéaftsjahres. Wiederwahl ist zulassig.

4. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes endet vorzeitig, wenn es darauf beruht, dass das
Aufsichtsratsmitglied Mitglied einer juristischen Person oder Personengesellschaft ist und
diese Mitgliedschaft beendet ist. Entsprechendes gilt fur zur Vertretung befugte Personen,
wenn deren Vertretungsbefugnis endet.

5. Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nachsten
ordentlichen Generalversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus
den verbleibenden Mitgliedern. Frihere Ersatzwahlen durch eine auf3erordentliche General-
versammlung sind nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die
gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen fur den Rest der Amts-
dauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder.
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§19
Konstituierung, Beschlussfassung

. Der Aufsichtsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.
. Der Aufsichtsrat ist beschlussféhig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder anwesend ist.

Er fasst seine Beschliisse mit Mehrheit der glltig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen
und ungultige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los. § 25 gilt sihnngemaf.

. Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fallen auch ohne Einberufung einer Sitzung im

Wege schriftlicher Abstimmung oder durch entsprechende Fernkommunikationsmedien zu-
lassig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Be-
schlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

. Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch

dessen Stellvertreter, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Sie sollen mindestens
dreimal jahrlich stattfinden. Sie sind einzuberufen, wenn es der Vorstand oder mindestens die
Halfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde ver-
langt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so kénnen die Antragsteller unter Mitteilung
des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

. Die Beschliisse des Aufsichtsrats sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaf zu protokollieren.

Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteil-
nehmern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzu-
bewahren.

. Wird Uber die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Auf-

sichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berihren, so darf das betreffende Auf-
sichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmit-
glied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu horen.

. Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzuneh-

men, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlos-
sen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Auskiinfte
Uber geschéftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats
haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

. In der Geschéftsordnung von Vorstand und Aufsichtsrat kann festgelegt werden, dass der

Vorstand fur bestimmte Geschéfte die Zustimmung des Aufsichtsrates einholen muss.

C. Die Generalversammlung
§20
Auslibung der Mitgliedsrechte

. Die Mitglieder Gben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der General-

versammlung aus.

. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
. Juristische Personen Uben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesell-

schaften durch ihre zur Vertretung ermachtigten Gesellschafter aus.

. Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung erméachtigte Gesellschafter kdn-

nen sich durch Bevollmachtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mit-
glieds (8§ 6) kdnnen das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmachtigten
ausliben; gleiches qilt fur Gesellschaften birgerlichen Rechts. Ein Bevollmé&chtigter kann
nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevollméchtigte kénnen nur Mitglieder der Genos-
senschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitgliedes sein oder missen
zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhaltnis stehen. Personen,
an die die Mitteilung Uber den Ausschluss abgesandt ist (8 8 Abs. 5), sowie Personen, die
sich geschaftsmafig zur Ausubung des Stimmrechts erbieten, kdnnen nicht bevollmachtigt
werden.

. Stimmberechtigte gesetzliche bzw. erméchtigte Vertreter oder Bevollméchtigte missen ihre

Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

. Niemand kann fir sich oder einen anderen das Stimmrecht ausiiben, wenn dariiber Be-

schluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbind-
lichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied
einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlussfassung zu horen.
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§21
Frist und Tagungsort
1. Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten 6 Monate nach Ablauf des
Geschaftsjahres stattzufinden.
2. AuRerordentliche Generalversammlungen konnen nach Bedarf einberufen werden.
3. Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschatft statt, sofern nicht Vorstand und
Aufsichtsrat einen anderen Tagungsort festlegen.

§22
Einberufung und Tagesordnung

1. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand, vertreten durch dessen Vorsitzenden,
einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung berechtigt und verpflichtet, wenn hierfur ein
gesetzlicher oder satzungsmafiger Grund vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genos-
senschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlangen des Priifungsverbandes.

2. Die Mitglieder der Genossenschaft kdnnen in Textform unter Anfihrung des Zwecks und der
Griinde die Einberufung einer aul3erordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu be-
darf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder.

3. Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung samtlicher Mitglieder
oder durch Bekanntmachung in dem in § 36 vorgesehenen Blatt einberufen unter Einhaltung
einer Frist von mindestens 14 Tagen, die zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 6) bzw. der
Veroffentlichung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss. Bei
der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu machen.

4. Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Generalversammlung einberuft.
Mitglieder der Genossenschaft kdnnen in Textform unter Anfiihrung der Griinde verlangen,
dass Gegenstéande zur Beschlussfassung in der Generalversammlung angekindigt werden;
hierzu bedarf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder.

5. Uber Gegenstande, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekiindigt ist, dass mindestens
7 Tage zwischen dem Zugang der Ankindigung (Abs. 6) und dem Tage der Generalver-
sammlung liegen, kdnnen Beschlisse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschliusse
Uber den Ablauf der Versammlung sowie lber Antrage auf Berufung einer au3erordentlichen
Generalversammlung ausgenommen. Zu Antrdgen und Verhandlungen ohne Beschlussfas-
sung bedarf es keiner Ankiindigung.

6. In den Fallen der Abséatze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei
Werktage vor Beginn der Frist abgesendet worden sind.

§23
Versammlungsleitung, Prifungsverband

1. Den Vorsitz in der Generalversammlung fihrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein
Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Generalversammlung kann der
Vorsitz einem anderen Mitglied der Genossenschaft, einem bevollméchtigten Vertreter eines
Mitgliedsunternehmens oder einem Vertreter des gesetzlichen Priifungsverbandes lbertra-
gen werden. Der Versammlungsleiter ernennen einen Schriftfiihrer und erforderlichenfalls
Stimmzahler.

2. Vertreter des Prifungsverbandes und der genossenschaftlichen Spitzenverbénde sind be-
rechtigt, an jeder Generalversammlung teilzunehmen und jederzeit das Wort zu ergreifen.
Soweit das Gesetz die Einholung einer Stellungnahme oder eines Gutachtens des Verban-
des vorschreibt ist diese rechtzeitig vom Vorstand der Genossenschaft zu beantragen und
den Mitgliedern auf Wunsch in Kopie auszuhandigen.

§24
Gegenstande der Beschlussfassung
1. Die Beschlusse der Generalversammlung bedurfen der einfachen Mehrheit der gultig abge-
gebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine grofRere Mehrheit vor-
schreibt.
2. Die Generalversammlung beschlie3t Uber die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Sat-
zung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere tber
a) Anderung der Satzung mit dreiviertel Mehrheit,
b) Umfang der Bekanntgabe des Prufungsberichts des Prufungsverbandes,
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c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresiberschusses oder De-
ckung des Jahresfehlbetrages,

d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, wobei fir jedes Organ gesondert ab-
zustimmen ist,

e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung der Vergltung an den Auf-
sichtsrat im Sinne von § 17 Abs. 5,

f)  Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats mit dreiviertel Mehrheit,

g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft mit
dreiviertel Mehrheit,

h)  Verfolgung von Regressanspriichen gegen im Amt befindliche Aufsichtsratsmitglieder
wegen ihrer Organstellung mit dreiviertel Mehrheit,

i)  Festsetzung der Beschrankung der Kreditgewahrung (insbesondere Warenkredite) gem.
§ 49 des Genossenschaftsgesetzes,

j)  Austritt aus genossenschaftlichen Verbanden, Zentralen und Vereinigungen,

k) Verschmelzung der Genossenschaft oder Anderung der Rechtsform mit dreiviertel
Mehrheit,

I)  Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschéftsbereichs, der den Kernbereich
der Genossenschaft bertihrt mit dreiviertel Mehrheit,

m) Auflésung der Genossenschaft und ggf. Fortsetzung der Genossenschaft nach be-
schlossener Auflésung mit dreiviertel Mehrheit.

3. Eine Mehrheit von neun Zehntel der giiltig abgegebenen Stimmen ist erforderlich fur eine
Anderung der Satzung, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von
Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen
oder Diensten eingeflhrt oder erweitert wird.

§25
Abstimmungen und Wahlen

1. Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln durchgefuhrt. Sie
mussen durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens
der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierliber giltig abgegebenen Stimmen es ver-
langt.

2. Bei der Feststellung des Stimmenverhaltnisses werden nur die gultig abgegebenen Ja- und
Nein-Stimmen gezabhlt; Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen werden nicht beriicksich-
tigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesen
Fallen das Los. Fir jeden zu wahlenden Kandidaten kann jeweils nur eine Stimme abgege-
ben werden.

3. Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgefiihrt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stim-
men, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel
die vorgeschlagenen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewahlt sind die Kan-
didaten, die die meisten Stimmen erhalten.

4. Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgefiihrt, so ist fir jedes zu vergebende Mandat ein
besonderer Wahlgang erforderlich. Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen
glltigen Stimmen erhalten hat. Erhélt kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche
Mehrheit, so wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgefuhrt, die
die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der Kandidat gewabhlt, der die meisten
Stimmen erhélt.

5. Der Gewahlite hat unverzuglich der Genossenschaft gegenuber zu erklaren, ob er die Wahl
annimmt.

§ 26
Auskunftsrecht
1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft (iber Angelegenheiten
der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgeméaflien Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.
2. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
a) die Erteilung der Auskunft nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung geeignet ist,
der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufiigen, sich insbesondere
auf Einkaufsbedingungen oder Kalkulationsgrundlagen bezieht,
b) die Fragen steuerliche Wertansétze oder die Hohe einzelner Steuern betreffen,
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c) die Erteilung der Auskunft strafbar wére oder eine gesetzliche, satzungsméRige oder
vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt wiirde,

d) das Auskunftsverlangen die personlichen oder geschéftlichen Verhéaltnisse eines Dritten
betrifft,

e) es sich um vertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der
Genossenschaft handelt,

f)  die Verlesung von Schriftstiicken zu einer unzumutbaren Verlangerung der Generalver-
sammlung fuhren wirde,

§27
Versammlungsniederschrift
1. Die Beschlisse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaR zu proto-
kollieren. Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie
Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters Gber
die Beschlussfassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von dem Versammlungs-
leiter, dem Schriftfihrer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversammliung teil-
genommen haben, unterschrieben werden; als Anlagen sind hier die Belege Uber die Einbe-
rufung als auch ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und der Vertre-
ter von Mitgliedern beizufligen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen
Stimmenzahl zu vermerken.
2. Die Niederschrift ist mit den dazugehdrenden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme ist
jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

V.
Eigenkapital und Haftung
§28 )
Geschéftsanteil/Geschéaftsguthaben/Ubertragung

1. Der Geschéftsanteil betragt . Er ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste
voll einzuzahlen. Die Einzahlungen bilden das Geschéftsguthaben. ]

2. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem und kann sich mit bis zu weiteren Ge-
schaftsanteilen beteiligen.

3. Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschéftsjahres, sein Geschéftsguthaben
durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen ubertragen und hierdurch aus der Genossen-
schaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder
Mitglied wird. Die Ubertragung des Geschéftsguthabens ist nur zuldssig, wenn mit der Zu-
schreibung des Geschéftsguthabens des VerauRRerers der Gesamtbetrag der Geschéftsantei-
le, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht iiberschritten wird. Die Uber-
tragung bedarf der Zustimmung des Vorstandes.

4. Ein Mitglied kann sein Geschaftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden,
teilweise Ubertragen und damit die Anzahl seiner Geschéftsanteile verringern. Abs. 3 gilt ent-
sprechend.

§29
Gesetzliche Ricklage
1. Die gesetzliche Ruicklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten. Sie wird gebildet durch eine
jahrliche Zuweisung von mindestens Prozent des Jahresuberschusses zuzlglich eines
eventuellen Gewinnvortrags bzw. abziiglich eines eventuellen Verlustvortrags solange die
Ricklage Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht.
2. Uber die Verwendung der gesetzlichen Riicklage beschlieRt die Generalversammiung.

[ Bitte individuell ausfiillen!
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§ 30
Andere Ergebnisriicklagen
Neben der gesetzlichen kann eine andere Ergebnisriicklage gebildet werden uber deren Dotie-
rung die Generalversammlung beschlieRt. Uber ihre Verwendung beschlieRen Vorstand und
Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung.

§31
Haftung der Mitglieder und Nachschusspflicht
Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. Fur die Verbindlichkeiten der Genos-
senschaft haftet nur das Genossenschaftsvermdégen.

V.
Rechnungswesen
§32
Geschaftsjahr und Jahresabschluss ]

1. Das Geschaftsjahr der Genossenschaft beginnt am und endet am . Das erste
Geschaéftsjahr ist ein Rumpfgeschéaftsjahr und beginnt mit der Eintragung der Genossenschaft
in das Genossenschaftsregister.

2. Der Vorstand hat innerhalb von funf Monaten nach Ende des Geschéftsjahres den Jahresab-
schluss fir das vergangene Geschaftsjahr aufzustellen und diesen unverziglich dem Auf-
sichtsrat und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung
des Jahresabschlusses vorzulegen.

3. Der Jahresabschluss nebst dem Bericht des Aufsichtsrats sollen mindestens eine Woche vor
der Generalversammlung in den Geschaftsraumen der Genossenschaft oder an einer ande-
ren bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur
Kenntnis gebracht werden.

4. Der Bericht des Aufsichtsrats Uber seine Priifung des Jahresabschlusses ist der ordentlichen
Generalversammlung zu erstatten.

§33
Ruckvergutung
Vorstand und Aufsichtsrat beschlieRen vor Erstellung der Bilanz, welcher Teil des Uberschus-
ses als genossenschaftliche Riickvergltung ausgeschuttet wird. Dabei ist auf einen angemes-
senen Jahresuberschuss Bedacht zu nehmen. Auf die von Vorstand und Aufsichtsrat beschlos-
sene Rickvergutung haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch.

§34
Verwendung des Jahresergebnisses

1. Uber die Verwendung des Jahresiiberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages
beschlie3t die Generalversammlung.

2. Der Jahresuberschuss kann, soweit er nicht der gesetzlichen (§ 29) oder anderen Ergebnis-
ricklagen (8 30) zugefuhrt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach
dem Verhaltnis ihrer Geschaftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschaftsjahres
verteilt werden. Bei der Gewinnverteilung sind zusétzlich die im abgelaufenen Geschéftsjahr
auf den Geschéftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung
folgenden Kalendervierteljahres an zu beriicksichtigen.

3. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung
der anderen Ergebnisriicklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rucklage oder
durch Abschreibung von den Geschaftsguthaben der Mitglieder oder der Auseinanderset-
zungsguthaben der ausgeschiedenen Mitglieder oder durch diese MaRnahmen zugleich zu
decken.

4. Werden die Geschaftsguthaben oder die Auseinandersetzungsguthaben zur Verlustdeckung
herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Ver-
héltnis der Ubernommenen oder der satzungsgemafR zu Ubernehmenden Geschéaftsanteile
aller Mitglieder bei Beginn des Geschéftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.
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VI
§35
Liquidation
Nach der Auflésung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Fur die Verteilung des Vermo-
gens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der MaRgabe anzuwenden, dass Uberschiisse
nach dem Verhéltnis der Geschéftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden.

VII.
§ 36
Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden unter ihrer Firma in der in den verof-
fentlicht. Dabei sind die Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht. Die Verof-
fentlichung des Jahresabschlusses und der in diesem Zusammenhang zu verdffentlichenden
Unterlagen erfolgt ausschlieBlich im elektronischen Bundesanzeiger.

[] Bitte individuell ausfiillen!
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Beispielsatzung fir eine
Solargenossenschaft mit Anlagenfinanzierung

Nachfolgend finden Sie den Text fir eine Satzung einer Genossenschatft,
die die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen enthalt. Zudem werden
sachgerechte Regelungen vorgeschlagen, die sich in der Praxis bei vie-
len anderen genossenschaftlichen Unternehmen bewéahrt haben.

Auf der Grundlage dieses Vorschlages, der alle wesentlichen Gesichts-
punkte auch im Hinblick auf die Mitgliederrechte und —pflichten sowie die
Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat regelt, kdnnen alle wichtigen
Fragen in der Satzung selbst von den Mitgliedern nachgelesen werden.

Ergénzend sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes zu
beachten. Diese Satzung basiert auf dem Rechtsstand Juli 2011.

Diese Satzung eignet sich fur Genossenschaften, die eine langfristige
Finanzierung von Anlagevermégen durch Eigenkapital vornehmen mdoch-
ten und dazu ein Mindestkapital vorsehen.

Genossenschaftsinteressenten, die eine ausfihrlichere Satzung win-
schen oder besondere Regelungen im Hinblick auf Nebenleistungsver-
pflichtungen oder die Kapitalgliederung wiinschen, erhalten gern weiter-
fuhrende Informationen hierzu.

Bearbeiter: RA Caspar Licke
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Gliederung der Satzung der Muster- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

VI.

Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
§ 1 Firma und Sitz
§ 2 Zweck und Gegenstand

Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

§ 5 Kindigung

§ 6 Ausscheiden durch Tod

§ 7 Auflésung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft
§ 8 Ausschluss

§ 9 Auseinandersetzung

§ 10 Rechte der Mitglieder

§ 11 Pflichten der Mitglieder

Organe der Gesellschaft
§ 12 Organe der Genossenschaft

A der Vorstand

§ 13 Leitung und Vertretung in der Genossenschaft
§ 14 Aufgaben und Pflichten des Vorstands

§ 15 Zusammensetzung und Dienstverhaltnis

§ 16 Willensbildung

B der Aufsichtsrat

§ 17 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates

§ 18 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates
§ 19 Konstituierung, Beschlussfassung

C die Generalversammlung

§ 20 Austibung der Mitgliedsrechte

§ 21 Frist und Tagungsort

§ 22 Einberufung und Tagesordnung

§ 23 Versammlungsleitung, Prifungsverband
§ 24 Gegenstande der Beschlussfassung

§ 25 Abstimmungen und Wahlen

§ 26 Auskunftsrecht

§ 27 Versammlungsniederschrift

Eigenkapital und Haftung

§ 28 Geschaftsanteil / Geschaftsguthaben/ Ubertragung / Mindestkapital
§ 29 Gesetzliche Ricklage

§ 30 Andere Riicklagen

§ 31 Haftung der Mitglieder und Nachschusspflicht

Rechnungswesen
§ 32 Geschaftsjahr und Jahresabschluss
§ 33 Verwendung des Jahresergebnisses

§ 34 Liquidation
§ 35 Bekanntmachungen
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Satzung der[Solargenossenschaft eG

I
Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
§1
Firma und Sitz
1. Die Firma der Genossenschaft lautet
[Solargenossenschaft B-Stadt. eG |
2. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in

§2
Zweck und Gegenstand
1. Zweck der Genossenschatft ist die Férderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder
durch gemeinschaftlichen Geschaftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitglie-
dern Geschéfte betreiben.
2. Gegenstand des Unternehmens ist :

) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien)|
insbesondere Solaranlagen)|
b) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Warme|
c) die Unterstiitzung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung
| einschlieRlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Offentlich

keitsarbeit.

I.
Mitgliedschaft
§3
Erwerb der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft wird erworben durch eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende form-
gerechte Beitrittserklarung und Zulassung durch den Vorstand. Zugelassen werden kdnnen
nur Mitglieder, die in dem Bundesland, in dem die Genossenschaft ihren Sitz hat, |, an-
séassig sind.
2. Das Mitglied ist unverziglich in die Mitgliederliste (§14e) einzutragen und hiervon unverzig-
lich zu unterrichten.

§4
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet nur zum Schluss eines Geschaftsjahres durch Kiindigung (8 5) oder
Tod (8 6) oder Auflésung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft (§ 7) oder
Ausschluss (8§ 8) oder Ubertragung des gesamten Geschéftsguthabens (§ 28).

§5
Kundigung
Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschaftsjahres zu kiin-
digen. Die Kundigung muss schriftlich erklart werden und der Genossenschaft mindestens
Monate vor Schluss des Geschaftsjahres zugehen.

§6
Ausscheiden durch Tod
Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den oder die Erben tber.
Die Mitgliedschaft des oder der Erben wird endet mit dem Schluss des Geschéftsjahres, in dem
der Erbfall eingetreten ist. Sie wird von dem Erben fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb

[ Bitte individuell ausfiillen!
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der Mitgliedschaft erforderlichen Voraussetzungen (§ 3 Absatz 1) erfullt.

§7
Auflésung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft
Wird eine juristische Person des privaten oder 6ffentlichen Rechtes oder eine Personengesell-
schaft aufgeldst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschafts-
jahres, in dem die Auflésung oder das Erléschen wirksam geworden ist.

§8
Ausschluss

1. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschaftsjahres ausgeschlos-
sen werden wenn
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses des satzungsmaRi-

gen oder sonstigen der Genossenschaft gegeniiber bestehenden Verpflichtungen nicht
nachkommt, insbesondere wegen Nichterflllung einer Verbindlichkeit gerichtliche MaR-
nahmen notwendig sind,

b) es seinen Sitz oder Wohnsitz verlegt oder sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist,

c) es ein eigenes, mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt
oder sich an einem solchen beteiligt oder wenn ein mit der Genossenschaft in Wettbewerb
stehendes Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitgliedes beteiligt;

d) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lasst.

e) es zahlungsunfahig geworden oder tberschuldet ist oder wenn Uber sein Vermdgen das
Insolvenzverfahren eréffnet worden ist.

2. Fir den Ausschluss ist der Vorstand zustandig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichts-
rats kdnnen jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden.

3. Vor der Beschlussfassung ist dem AuszuschlieRenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem
beabsichtigten Ausschluss zu auBern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf de-
nen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsméaRige Ausschlieungsgrund mitzutei-
len.

4. Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen
der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmaRigen AusschlieBungsgrund anzugeben. Der
Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverziglich durch eingeschriebe-
nen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der
Generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
sein.

5. Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss beschlos-
sen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim Aufsichts-
rat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern end-
glltig. Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentli-
chen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen,
wenn das Mitglied von der Beschwerdemdglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§9
Auseinandersetzung nach dem Ausscheiden

1. Fur die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossen-
schaft ist der festgestellte Jahresabschluss mafl3gebend; Verlustvortrage sind je nach Be-
schluss der Generalversammlung nach dem Verhaltnis der tUbernommenen oder der sat-
zungsgemal zu Ubernehmenden Geschéftsanteile zu beriicksichtigen.

2. Dem ausgeschiedenen Mitglied ist das Auseinandersetzungsguthaben — vorbehaltlich der
Regelungen in Absatz 3 - binnen 6 Monaten nach dem Ausscheiden auszuzahlen. Darliber
hinaus hat es auf die Riicklagen und das sonstige Vermdgen der Genossenschaft keinen An-
spruch. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das
ausgeschiedene Mitglied zustehenden falligen Forderungen gegen das Auseinanderset-
zungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsgutha-
ben des Mitglieds fiir einen etwaigen Ausfall, insbesondere in Insolvenzverfahren des Mit-
glieds als Pfand.
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3. Soweit durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens das satzungsgemale
Mindestkapital der Genossenschaft (§ 28) unterschritten wirde, ist der Anspruch auf Auszah-
lung ganz oder teilweise ausgesetzt, bis die Auszahlung ohne Unterschreitung des Mindest-
kapitals wieder mdglich ist. Von einer Aussetzung betroffene Anspriiche aus Vorjahren wer-
den, auch im Verhéaltnis zueinander, mit Vorrang bedient.

§10
Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht nach Mal3gabe des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung,
die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der Genos-
senschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) die Einrichtungen und Dienstleistungen der Genossenschaft nach MaRgabe der dafiir ge-
troffenen Bestimmungen und Vertrége zu nutzen,

b) an der Generalversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wabhlen teilzu-
nehmen und dort Auskiinfte iber Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen;

c) Antrage fur die Tagesordnung der Generalversammlung einzureichen oder bei Antrégen
auf Berufung auR3erordentlicher Generalversammlungen mitzuwirken; zu solchen Antragen
bedarf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder (§ 22 Abs. 2 und Abs. 4),

d) nach MaRgabe der einschlagigen Bestimmungen und Beschliisse am Jahresgewinn und
an sonstigen Ausschittungen teilzunehmen,

e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf
seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, gegebenenfalls des Lageberichts und
des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen,

f) die Niederschrift Uber die Generalversammlung, das zusammengefasste Prifungsergebnis
und die Mitgliederliste einzusehen.

§11
Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat insbesonde-
re
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlissen der
Generalversammlung nachzukommen,

b) Geschéftsanteile nach MaRgabe des § 28 zu bernehmen und die Einzahlung auf den Ge-

schéftsanteil und auf weitere Geschéftsanteile gem. § 28 zu leisten,

c) [die vom Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung festgesetzten Beitrdge fur
Leistungen, die die Genossenschaft den Mitgliedern erbringt zu zahlen, wobei diese einen|
Betrag von EUR ... p. a. fiir jedes Mitglied nicht iibersteigen diirfen,|
d) die geltenden Allgemeinen Geschafts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sowie die

Bedingungen fur die Nutzung der Einrichtungen der Genossenschaft und die diesbezigli-

chen Festsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat einzuhalten,

e) Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige Informationen
der Genossenschaft gegeniiber Au3enstehenden vertraulich zu behandeln,

f) der Genossenschaft jede Anderung seiner Anschrift, die Anderung der Rechtsform sowie
der Inhaber und Beteiligungsverhaltnisse unverziiglich mitzuteilen.

.
Organe der Genossenschaft
§12
Die Organe der Genossenschaft sind:

A. Der Vorstand
B. Der Aufsichtsrat
C. Die Generalversammlung
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A. Der Vorstand
§13
Leitung und Vertretung der Genossenschaft
1. Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Er fuhrt die Geschéfte der
Genossenschaft gemaR den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschafts-
gesetzes, der Satzung und der Geschéaftsordnung fur den Vorstand.
2. Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und auBergerichtlich. Dabei kdnnen zwei
Vorstandsmitglieder rechtsverbindlich fir die Genossenschaft zeichnen und Erklarungen ab-
geben (gesetzliche Vertretung).

§14
Aufgaben und Pflichten des Vorstands
1. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschéftsfiihrung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschéftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Uber vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisse, die ihnen durch
die Tatigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.
2. Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,

a) die Geschafte der Genossenschaft entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu fiih-
ren und sicherzustellen, dass Lieferungen und Leistungen ordnungsgemaf erbracht und
die Mitglieder sachgeméR betreut werden, sowie &ffentlich-rechtliche Auflagen und Vertra-
ge eingehalten werden,

b) eine Geschéftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen, die der Be-
schlussfassung durch die Generalversammlung bedarf,

c) die fir einen ordnungsgemaflen Geschaftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen
und organisatorischen Mal3nahmen rechtzeitig zu planen und durchzufiihren,

d) fir ein ordnungsmagiges, der Rechnungslegung sowie Planung und Steuerung dienliches
Rechnungswesen zu sorgen und dabei die Grundséatze ordnungsgemafer Buchfihrung zu
beachten,

e) Uber die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und Uber die Beteiligung mit weiteren Ge-
schaftsanteilen zu entscheiden sowie die Mitgliederliste nach MaRgabe des Genossen-
schaftsgesetzes zu fiihren,

f) den Aufsichtsrat regelmaRig, auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverziglich, tUber
die geschéftliche Entwicklung der Genossenschaft, die Einhaltung der genossenschaftli-
chen Grundsétze und die Unternehmensplanung, insbesondere tber den Investitions- und
Kreditbedarf, zu unterrichten

g) dem gesetzlichen Prifungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Antrage fiir
die Generalversammlung rechtzeitig anzuzeigen und dessen Beanstandungen zur Ge-
schéftsfuhrung zu beriicksichtigen,

§15
Zusammensetzung und Dienstverhaltnis

1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat fir maximal
5 Jahre bestellt. Dieser kann einen Vorsitzenden bestimmen.

2. Der Aufsichtsrat schliet bei Bedarf namens der Genossenschaft die Dienstvertrdge mit den
Vorstandsmitgliedern ab. Die Dienstvertrage werden vom Aufsichtsratsvorsitzenden namens
der Genossenschaft unterzeichnet.

3. Fir die Kundigung des Dienstverhaltnisses eines Vorstandsmitglieds sowie fir den Ab-
schluss von ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, zusténdig. Die Beendi-
gung des Dienstverhaltnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.

4. Der Aufsichtsrat kann jederzeit ein Vorstandsmitglied seines Amtes entheben. Er entscheidet
Uber RegressmalRnahmen gegen im Amt befindliche Vorstandsmitglieder und ausgeschiede-
ne Vorstandsmitglieder.

5. Die Vorstandsmitglieder durfen ihr Amt vor Ablauf der Amtsdauer nur nach rechtzeitiger
Ankiindigung und nicht zur Unzeit niederlegen, so dass ein Vertreter bestellt werden kann; es
sei denn, dass ein wichtiger Grund fir die Amtsniederlegung gegeben ist.
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§16
Willensbildung

1. Die Entscheidungen des Vorstands bedurfen grundséatzlich der Beschlussfassung. Vor-
standssitzungen sind nach Bedarf, in der Regel aber monatlich, einzuberufen. Naheres regelt
die Geschaftsordnung fiir den Vorstand.

2. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst
seine Beschlusse mit Mehrheit der glltig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt
ein Antrag als abgelehnt. Bei Beschlussfassungen (iber die Aufstellung oder Anderung der
Geschaftsordnung ist Einstimmigkeit erforderlich.

3. Beschlusse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaR zu protokollieren. Die Protokolle sind
fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an der Beratung mitwirkenden Vorstandsmit-
gliedern zu unterzeichnen.

4. Wird Uber Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Vor-
standsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm
kraft Gesetzes oder Vollimacht vertretenen Person berihren, so darf das betreffende Vor-
standsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist
jedoch vor der Beschlussfassung zu héren.

B. Der Aufsichtsrat
§17
Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschéftsfuhrung zu tUberwachen. Er kann
jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm
zu bestimmende Mitglieder die Blicher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassen-
bestand und die Bestéande an Wertpapieren, Handelspapieren und Waren einsehen und pru-
fen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskiinfte, jedoch nur an den Auf-
sichtsrat, verlangen.

2. Der Aufsichtsrat kann zur Erflllung seiner gesetzlichen und satzungsmaRigen Pflichten aus
seiner Mitte Ausschisse bilden und sich der Hilfe von Sachverstandigen, insbesondere des
zustandigen Prifungsverbandes, auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Auf-
sichtsrat Ausschisse bildet, bestimmt er, ob diese beratende oder entscheidende Befugnis
haben; auRBerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Ent-
scheidungsbefugnis muss mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschuss ist be-
schlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Mitglieder anwesend ist. Fiir die Beschlussfas-
sung gilt ergéanzend § 25.

3. Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der gesetzlichen
Prifung (Schlussbesprechung) teilzunehmen und sich in der néchsten Generalversammiung
Uber das Ergebnis dieser Prifung zu erklaren. Ebenso hat er dort zu Jahresabschluss und
Anhang sowie seine eigenen Prifungen Stellung zu nehmen. Die Aufsichtsratmitglieder ha-
ben den Inhalt des Priifungsberichtes zur Kenntnis zu nehmen.

4. Einzelheiten Uber die Erflllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten regelt die Ge-
schéftsordnung des Aufsichtsrats. Sie ist vom Aufsichtsrat nach Anhérung des Vorstands
aufzustellen und jedem Mitglied gegen Empfangsbescheinigung auszuhandigen.

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrats dirfen keine nach dem Geschéftsergebnis bemessene
Vergutung (Tantieme) beziehen. Auslagen kénnen ersetzt werden. Eine Pauschalerstattung
dieser Auslagen beschlieRen Vorstand und Aufsichtsrat. Daruber hinausgehende Vergitun-
gen bedurfen der Beschlussfassung der Generalversammlung.

§18
Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

1. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung
gewahlt werden.

2. Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die Mdglichkeit
haben, Uber jeden einzelnen Kandidaten abzustimmen. Fur die Wabhl gilt im Gbrigen § 25 Abs.
2 bis 5.

3. Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Generalversammlung, die
die Wahl vorgenommen hat, und endet mit dem Schluss des darauf folgenden dritten Ge-
schéftsjahres. Wiederwahl ist zulassig.

Stand: 07/2011

-8-

4. Das Amt eines Aufsichtsratsmitgliedes endet vorzeitig, wenn es darauf beruht, dass das
Aufsichtsratsmitglied zur Vertretung einer juristischen Person oder Personengesellschaft be-
rufen ist, die Mitglied der Genossenschatft ist, wenn diese Vertretungsbefugnis endet.

5. Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nachsten
ordentlichen Generalversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus
den verbleibenden Mitgliedern. Frihere Ersatzwahlen durch eine auf3erordentliche General-
versammlung sind nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die
gesetzliche Mindestzahl von drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen fir den Rest der Amts-
dauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder.

§19
Konstituierung, Beschlussfassung

1. Der Aufsichtsrat wéahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter

2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Er fasst seine Beschliisse mit Mehrheit der glltig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen
und ungltige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los. § 25 gilt sinngemaf.

3. Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fallen auch ohne Einberufung einer Sitzung im
Wege schriftlicher Abstimmung oder durch entsprechende Fernkommunikationsmedien zu-
lassig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Be-
schlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

4. Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch
dessen Stellvertreter, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Sie sollen mindestens
dreimal jahrlich stattfinden. Sie sind einzuberufen, wenn es der Vorstand oder mindestens die
Halfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde ver-
langt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so kénnen die Antragsteller unter Mitteilung
des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

5. Die Beschliisse des Aufsichtsrats sind zu Beweiszwecken ordnungsgemaf zu protokollieren.
Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindestens zwei Sitzungsteil-
nehmern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzu-
bewahren.

6. Wird Uber die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die Interessen eines Auf-
sichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm
kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berihren, so darf das betreffende Auf-
sichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmit-
glied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu héren.

7. Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzuneh-
men, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlos-
sen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Auskunfte
Uber geschéftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats
haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

8. In der Geschaftsordnung von Vorstand und Aufsichtsrat kann festgelegt werden, dass der
Vorstand fur bestimmte Geschéfte die Zustimmung des Aufsichtsrates einholen muss.

C. Die Generalversammlung
§20
Auslibung der Mitgliedsrechte

1. Die Mitglieder tGben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der General-
versammlung aus.

2. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

3. Juristische Personen Uben ihr Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Personengesell-
schaften durch ihre zur Vertretung ermachtigten Gesellschafter aus.

4. Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermachtigte Gesellschafter kon-
nen sich durch Bevollmachtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbenen Mit-
glieds (8 6) kdnnen das Stimmrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollméachtigten
ausuben; gleiches gilt fir Gesellschaften burgerlichen Rechts. Ein Bevollmachtigter kann
nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevollmé&chtigte kdnnen nur Mitglieder der Genos-
senschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder oder Geschwister eines Mitgliedes sein oder missen
zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhéltnis stehen. Personen,
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an die die Mitteilung Uber den Ausschluss abgesandt ist (§ 8 Abs. 5), sowie Personen, die
sich geschaftsmaRig zur Auslibung des Stimmrechts erbieten, kdnnen nicht bevollmachtigt
werden.

5. Stimmberechtigte gesetzliche bzw. erméchtigte Vertreter oder Bevollméchtigte mussen ihre
Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

7. Niemand kann fiur sich oder einen anderen das Stimmrecht ausuben, wenn darlber Be-
schluss gefasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Verbind-
lichkeit zu befreien ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied
einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschlussfassung zu héren.

§21
Frist und Tagungsort
1. Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten 6 Monate nach Ablauf des
Geschaftsjahres stattzufinden.
2. AuRerordentliche Generalversammlungen konnen nach Bedarf einberufen werden.
3. Die Generalversammlung findet am Sitz der Genossenschatft statt, sofern nicht Vorstand und
Aufsichtsrat einen anderen Tagungsort festlegen.

§22
Einberufung und Tagesordnung

1. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand, vertreten durch dessen Vorsitzenden,
einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung berechtigt und verpflichtet, wenn hierfur ein
gesetzlicher oder satzungsmafiger Grund vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genos-
senschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlangen des Priifungsverbandes.

2. Die Mitglieder der Genossenschaft kdnnen in Textform unter Angabe des Zwecks und der
Griinde die Einberufung einer aul3erordentlichen Generalversammlung verlangen. Hierzu be-
darf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder.

3. Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung samtlicher Mitglieder
oder durch Bekanntmachung in dem in § 35 vorgesehenen Blatt einberufen unter Einhaltung
einer Frist von mindestens 14 Tagen, die zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 6) bzw. der
Veroffentlichung der Einberufung und dem Tage der Generalversammlung liegen muss. Bei
der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu machen.

4. Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Generalversammlung einberuft.
Mitglieder der Genossenschaft kénnen in Textform unter Angabe der Griinde verlangen, dass
Gegenstande zur Beschlussfassung in der Generalversammlung angekiindigt werden; hierzu
bedarf es mindestens des zehnten Teils der Mitglieder.

5. Uber Gegenstande, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekiindigt ist, dass mindestens
7 Tage zwischen dem Zugang der Ankindigung (Abs. 6) und dem Tage der Generalver-
sammlung liegen, kdnnen Beschlisse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschliusse
Uber den Ablauf der Versammlung sowie lber Antrage auf Berufung einer au3erordentlichen
Generalversammlung ausgenommen. Zu Antrdgen und Verhandlungen ohne Beschlussfas-
sung bedarf es keiner Ankiindigung.

6. In den Fallen der Abséatze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei
Werktage vor Beginn der Frist abgesendet worden sind.

§23
Versammlungsleitung, Prifungsverband

1. Den Vorsitz in der Generalversammlung fihrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein
Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch Beschluss der Generalversammlung kann der
Vorsitz einem anderen Mitglied der Genossenschaft, einem bevollméchtigten Vertreter eines
Mitgliedsunternehmens oder einem Vertreter des gesetzlichen Priifungsverbandes Ubertra-
gen werden. Der Versammlungsleiter ernennen einen Schriftfiihrer und erforderlichenfalls
Stimmzahler.

2. Vertreter des Prifungsverbandes und der genossenschaftlichen Spitzenverbénde sind be-
rechtigt, an jeder Generalversammlung teilzunehmen und jederzeit das Wort zu ergreifen.
Soweit das Gesetz die Einholung einer Stellungnahme oder eines Gutachtens des Verban-
des vorschreibt ist diese rechtzeitig vom Vorstand der Genossenschaft zu beantragen und
den Mitgliedern auf Wunsch in Kopie auszuhandigen.
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§24
Gegenstande der Beschlussfassung

. Die Beschliisse der Generalversammlung bedurfen der einfachen Mehrheit der gultig abge-

gebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine groRere Mehrheit vor-
schreibt.

. Die Generalversammlung beschlie3t Uber die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Sat-

zung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere tber

a) Anderung der Satzung mit dreiviertel Mehrheit,

b) Umfang der Bekanntgabe des Prufungsberichts des Prufungsverbandes,

c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresiberschusses oder De-
ckung des Jahresfehlbetrages,

d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, wobei fiir jedes Organ gesondert ab-
zustimmen ist;

e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung der Vergltung an den Auf-
sichtsrat im Sinne von § 17 Abs. 5

f)  Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats mit dreiviertel Mehrheit,

g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft mit
dreiviertel Mehrheit,

h)  Verfolgung von Regressanspriichen gegen im Amt befindliche Aufsichtsratsmitglieder
wegen ihrer Organstellung mit dreiviertel Mehrheit,

i)  Festsetzung der Beschrankung der Kreditgewahrung (insbesondere Warenkredite) gem.
§ 49 des Genossenschaftsgesetzes,

j)  Austritt aus genossenschaftlichen Verbanden, Zentralen und Vereinigungen,

k)  Verschmelzung der Genossenschaft oder Anderung der Rechtsform mit dreiviertel
Mehrheit,

1) Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschaftsbereichs, der den Kernbereich
der Genossenschaft bertihrt mit dreiviertel Mehrheit,

m) Auflésung der Genossenschaft und ggf. Fortsetzung der Genossenschaft nach be-
schlossener Aufldsung mit dreiviertel Mehrheit,

. Eine Mehrheit von neun Zehntel der glltig abgegebenen Stimmen ist erforderlich fur eine

Anderung der Satzung, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von
Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen
oder Diensten eingeflhrt oder erweitert wird.

§25
Abstimmungen und Wahlen

. Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit Stimmzetteln durchgefuhrt. Sie

mussen durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens
der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierliber giltig abgegebenen Stimmen es ver-
langt.

. Bei der Feststellung des Stimmenverhaltnisses werden nur die gliltig abgegebenen Ja- und

Nein-Stimmen gezabhlt; Stimmenthaltungen und ungiiltige Stimmen werden nicht beriicksich-
tigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesen
Fallen das Los. Fir jeden zu wahlenden Kandidaten kann jeweils nur eine Stimme abgege-
ben werden.

. Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgefiihrt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stim-

men, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel
die vorgeschlagenen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewahlt sind die Kan-
didaten, die die meisten Stimmen erhalten.

. Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgefiihrt, so ist fur jedes zu vergebende Mandat ein

besonderer Wahlgang erforderlich. Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der abgegebenen
glltigen Stimmen erhalten hat. Erhélt kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche
Mehrheit, so wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgefuhrt, die
die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der Kandidat gewabhlt, der die meisten
Stimmen erhélt.

. Der Gewahlte hat unverzuglich der Genossenschaft gegentiber zu erklaren, ob er die Wahl

annimmt.
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§ 26
Auskunftsrecht
1. Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalversammlung Auskunft iber Angelegenheiten
der Genossenschaft zu geben, soweit es zur sachgeméafRen Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.
2. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
a) die Erteilung der Auskunft nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung geeignet ist,
der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufligen, sich insbesondere
auf Einkaufsbedingungen oder Kalkulationsgrundlagen bezieht,
b) die Fragen steuerliche Wertansétze oder die Hohe einzelner Steuern betreffen,
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wére oder eine gesetzliche, satzungsmaRige oder
vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt wiirde,
d) das Auskunftsverlangen die personlichen oder geschéftlichen Verhaltnisse eines Dritten
betrifft,
e) es sich um vertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der
Genossenschaft handelt,
f)  die Verlesung von Schriftstiicken zu einer unzumutbaren Verlangerung der Generalver-
sammlung fihren wirde,

§27
Versammlungsniederschrift
1. Die Beschlusse der Generalversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgeman zu proto-
kollieren. Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungsleiters sowie
Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellungen des Versammlungsleiters iber
die Beschlussfassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von dem Versammlungs-
leiter, dem Schriftfiihrer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Generalversammlung teil-
genommen haben, unterschrieben werden; als Anlagen sind hier die Belege tber die Einbe-
rufung als auch ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Mitglieder und der Vertre-
ter von Mitgliedern beizufligen. Bei jedem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen
Stimmenzahl zu vermerken.
2. Die Niederschrift ist mit den dazugehdrenden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme ist
jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

V.
Eigenkapital und Haftung
§28
Geschaftsanteil/Geschéaftsguthaben/Ubertragung/Mindestkapital

1. Der Geschéftsanteil betragt . Er ist sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste
voll einzuzahlen. Die Einzahlungen bilden das Geschaftsguthaben.

2. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem und kann sich mit bis zu weiteren Ge-
schaftsanteilen beteiligen.

3. Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschéftsjahres, sein Geschéftsguthaben
durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen Ubertragen und hierdurch aus der Genossen-
schaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder
Mitglied wird. Die Ubertragung des Geschaftsguthabens ist nur zulassig, wenn mit der Zu-
schreibung des Geschéftsguthabens des VerauRRerers der Gesamtbetrag der Geschéftsantei-
le, mit denen der Erwerber beteiligt ist oder sich beteiligt, nicht tiberschritten wird.

4. Ein Mitglied kann sein Geschaftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden,
teilweise Ubertragen und damit die Anzahl seiner Geschéftsanteile verringern. Abs. 3 gilt ent-
sprechend.

5. Das Mindestkapital der Genossenschaft, das durch Ruckzahlungen eines Auseinanderset-
zungsguthabens an ausgeschiedene Mitglieder nicht unterschritten werden darf betragt

[Euro]

[ Bitte individuell ausfiillen!

Stand: 07/2011

-12 -

§29
Gesetzliche Ricklage
1. Die gesetzliche Rucklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten. Sie wird gebildet durch eine
jahrliche Zuweisung von mindestens Prozent des Jahresiberschusses zuziiglich eines
eventuellen_Gewinnvortrags bzw. abziiglich eines eventuellen Verlustvortrags solange die
Rucklage Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht.
2. Uber die Verwendung der gesetzlichen Riicklage beschlieRt die Generalversammiung.

§30
Andere Ricklagen

1. Neben der gesetzlichen kann eine andere Ergebnisriicklage gebildet werden Uber deren
Dotierung die Generalversammlung beschlieRt. Uber ihre Verwendung beschlieRen Vorstand
und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung.

2. Werden Eintrittsgelder, Bauzuschiisse oder ein Agio erhoben, so sind sie einer zu bildenden
Kapitalriicklage zuzuweisen. Uber ihre Verwendung beschlieRen Vorstand und Aufsichtsrat in
gemeinsamer Sitzung.

§31
Haftung der Mitglieder und Nachschusspflicht
Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. Fur die Verbindlichkeiten der Genos-
senschaft haftet nur das Genossenschaftsvermogen.

V.
Rechnungswesen
§32
Geschaftsjahr und Jahresabschluss ]

1. Das Geschaftsjahr der Genossenschaft beginnt am und endet am . Das erste
Geschéftsjahr ist ein Rumpfgeschéaftsjahr und beginnt mit der Eintragung der Genossenschaft
in das Genossenschaftsregister.

2. Der Vorstand hat innerhalb von funf Monaten nach Ende des Geschéftsjahres den Jahresab-
schluss fir das vergangene Geschaftsjahr aufzustellen und diesen unverziglich dem Auf-
sichtsrat und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur Feststellung
des Jahresabschlusses vorzulegen.

3. Der Jahresabschluss nebst dem Bericht des Aufsichtsrats sollen mindestens eine Woche vor
der Generalversammlung in den Geschaftsraumen der Genossenschaft oder an einer ande-
ren bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur
Kenntnis gebracht werden.

4. Der Bericht des Aufsichtsrats Uber seine Priifung des Jahresabschlusses ist der ordentlichen
Generalversammlung zu erstatten.

§33
Verwendung des Jahresergebnisses

1. Uber die Verwendung des Jahresiiberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages
beschlie3t die Generalversammlung.

2. Der Jahresuberschuss kann, soweit er nicht der gesetzlichen (8§ 29) oder anderen Ergebnis-
ricklagen (8 30) zugefuhrt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach
dem Verhéaltnis ihrer Geschaftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschéftsjahres
verteilt werden. Bei der Gewinnverteilung sind zuséatzlich die im abgelaufenen Geschéftsjahr
auf den Geschaftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung
folgenden Kalendervierteljahres an zu berticksichtigen.

[ Bitte individuell ausfiillen!
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3. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung
der anderen Ergebnisriicklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Riicklage oder
durch Abschreibung von den Geschaftsguthaben der Mitglieder oder der Auseinanderset-
zungsguthaben der ausgeschiedenen Mitglieder oder durch diese MalRnahmen zugleich zu
decken.

4. Werden die Geschéftsguthaben oder die Auseinandersetzungsguthaben zur Verlustdeckung
herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Ver-
héltnis der ilbernommenen oder der satzungsgemaR zu libernehmenden Geschaftsanteile
aller Mitglieder bei Beginn des Geschéftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.

VI
§34
Liquidation
Nach der Auflésung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Fur die Verteilung des Vermo-
gens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der MaRgabe anzuwenden, dass Uberschiisse
nach dem Verhéltnis der Geschéftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden.

VII.
§35
Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden unter ihrer Firma in der in den veréf-
fentlicht. Dabei sind die Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht. Die Verof-
fentlichung des Jahresabschlusses und der in diesem Zusammenhang zu verdffentlichenden
Unterlagen erfolgt ausschlieBlich im elektronischen Bundesanzeiger

[ Bitte individuell ausfiillen!

Stand: 07/2011



	Foliennummer 1
	Entwicklung der Weltölproduktion
	� Entwicklung der Preise an den Märkten seit 2002 
	Strompreisentwicklung (€/Monat für 3 Pers/3500 kwh/Jahr)
	Einsparoptionen: Industrie, Transport, Einzelhandel
	Privater Atomausstieg senkt die Stromrechnung
	Stromkonzerne: Die großen Verweigerer
	Energie in Bürgerhand wächst
	anlage-handout-pk-energie.pdf
	Muster-Satzung-Bioenergiedorf Stand 072011
	I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
	Firma und Sitz
	II. Mitgliedschaft
	Beendigung der Mitgliedschaft


	C. Die Generalversammlung
	Versammlungsleitung
	Andere Ergebnisrücklagen
	§ 44
	Genossenschaftliche Rückvergütung
	(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrages und abzüglich eines eventuellen Verlustvortrages entscheidet die Generalversammlung. Er kann, soweit er nicht den Rücklagen (§§ 38, 39) zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Bei der Gewinnverteilung sind zusätzlich die im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung folgenden Kalenderhalbjahres an zu berücksichtigen. Der auf die Mitglieder entfallende Teil des Gewinns wird dem Geschäftsguthaben solange zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder ein durch Verlust vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist.



	Satzung Dienstleistungs-eG 72011
	Satzung Solar-eG 72011




